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Bekanntmachung liber den Beirat beim
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung im
Lande Bremen

Inkrafttreten: 16.04.2016
Fundstelle: Brem.ABI. 2016, 203

Gemal § 279 Absatz 4a Satz 6 und 7 des Fiunften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) in
Verbindung mit 8§ 1 Nummer 1 der Bekanntmachung uber die Verwaltungszustandigkeiten
in der Sozialversicherung und die Aufsicht Uber die Sozialversicherungstrager vom

25. Marz 2003 (Brem.ABI. S. 93) bestimmt die Senatorin fur Wissenschaft, Gesundheit
und Verbraucherschutz:

§1
Vorschlagsberechtigte Organisationendund Verbdnde

(1) Berechtigt, im Sinne von 8§ 279 Absatz 4a Satz 5 des Finften Buches
Sozialgesetzbuch Vertreterinnenroder Vertreter fur den Beirat des Medizinischen Dienstes
der Krankenversicherung im Land Bremen (MDK Bremen) vorzuschlagen, sind

a) Organisationen, die diednteressen und die Selbsthilfe der pflegebedurftigen und
behinderten Menschen sowie der pflegenden Angehdrigen wahrnehmen und

b) Verbénde der Pflegeberufe, die von der Senatorin fiir Wissenschaft, Gesundheit und
Verbraucherschutz zu.diesem Zweck anerkannt wurden.

(2) Voraussetzung fur die Anerkennung nach Absatz 1 ist, dass die Organisationen und
Verbande

a) eine auf Dauer angelegte Struktur nachweisen,

b) nach ihrer Satzung und ihrem Mitgliederkreis die in Absatz 1 genannten Aufgaben
mindestens seit dem 1. Januar 2015 wahrgenommen haben und

c) inihrerinneren Ordnung demokratischen Grundsatzen entsprechen.
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(3) Die Organisationen nach Absatz 1 Buchstabe a haben durch Offenlegung ihrer
Finanzen zudem nachzuweisen, dass sie ihre Aufgaben neutral und unabhé&ngig von
Interessen der Leistungserbringer wahrnehmen.

§2

Feststellung der Vorschlagsberechtiqung

(1) Die in 8 1 Absatz 1 genannten Organisationen und Verb&nde stellen ihre Antrage auf
Anerkennung der Vorschlagsberechtigung bei der Senatorin fir Wissenschaft, Gesundheit
und Verbraucherschutz. Die fur die Fihrung des Nachweises nach § 1 Absatz 2
geeigneten Unterlagen sind den Antréagen beizufiigen. Die Senatorin flr Wissenschatft,
Gesundheit und Verbraucherschutz kann die Vorlage erganzender Unterlagen verlangen.

(2) Die Senatorin fur Wissenschaft, Gesundheit und Verbrauchersehutz prift die
vollstandigen Antrage nach Absatz 1 und erteilt den Organisationen und Verbanden die
Anerkennung. Sie gilt bis zu einem Widerruf durch die Senatorin fur Wissenschatft,
Gesundheit und Verbraucherschutz.

(3) Die Anerkennung wird auch dem MDK Bremen bekannt gegeben.

(4) Antrédge nach Absatz 1 sind bis spatestens zum Ablauf des finften Monats vor dem
Beginn der auf den Antrag folgenden Amtsperiode des Beirats zu stellen. Abweichend von
Satz 1 sind fir die erste Amtsperiode des Beirats die Antrage gemald § 2 Absatz 1 Satz 1
bis spatestens zum Ablauf des zweiten"Monats nach Verdffentlichung dieser
Bekanntmachung zu stellen.

§3

Ausiibung des Vorschlagsrechts

(1) Die nach § 2 Absatz 24anerkannten Organisationen und Verbande legen der Senatorin
fur Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz Vorschlage fiir die Bestellung ihrer
Vertreterinnen oder Vertreter im Beirat des MDK Bremen vor. Die Vorlage gemeinsamer
Vorschlage innerhalb der jeweiligen Gruppen ist moglich. Fir jede Vertreterin oder jeden
Vertreter kann eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter benannt werden.

(2) Den Vorschlagen nach Absatz 1 sind Einverstandniserklarungen der vorgeschlagenen
Personen beizufligen. Fehlende Einverstandniserklarungen sind binnen einer Woche
nachzureichen.

(3) Vorschlage nach Absatz 1 sind bis spatestens zum Ablauf des dritten Monats vor dem
Beginn der nachsten Amtsperiode vorzulegen. Abweichend von Satz 1 sind die Vorschlage
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fur die erste Amtsperiode bis spatestens zum Ablauf des ersten Kalendermonats nach der
Feststellung der Vorschlagsberechtigung vorzulegen.

(4) Die Absatze 1 und 2 gelten entsprechend fiir den Fall, dass eine Vertreterin oder ein
Vertreter, eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter aus dem Beirat ausscheidet. Beim
Ausscheiden einer Vertreterin oder eines Vertreters ruckt ihre Stellvertreterin oder ihr
Stellvertreter, seine Stellvertreterin oder sein Stellvertreter bis zur Neubestellung nach.

§4

Bestimmung der Vertreterinnen oder Vertreter im Beirat

Schlagen die Organisationen oder Verbande innerhalb der jeweiligen Gruppe in einem
gemeinsamen Vorschlag Personen in der fur diese Gruppe erforderlichen Zahl von
Vertreterinnen oder Vertretern und von Stellvertreterinnen oder Stellvertretern vor, gelten
diese Personen als bestimmt. Anderenfalls bestimmt die Senaterin fur Wissenschatft,
Gesundheit und Verbraucherschutz aus den Vorschlagen'nach 8§ 3 Absatz 1 die
Vertreterinnen oder Vertreter fir die Organisationen und fur die Verbande sowie deren
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter.

§5

Amtsdauer und Amtsperiode

(1) Die Amtsperiode des Beirats betragt sechs Jahre. Sie entspricht der Amtsdauer des
Verwaltungsrats des MDK Bremen. Abweichend von Satz 1 endet die erste Amtsperiode
zeitgleich mit der am 1. Januar 2016 laufenden Amtsperiode des Verwaltungsrats des
MDK Bremen.

(2) Die Amtsdauer der Vertreterinnen,oder Vertreter im Beirat und ihrer Stellvertreterinnen
oder Stellvertreter beginnt nachihrer Bestellung gemaf § 4 zu dem Zeitpunkt, zu dem sie
gegenuber der Senatorin flr Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz erklaren,
dass sie das Amt annehmen, fruhestens jedoch mit dem Beginn der Amtsperiode des
Beirats, fur die sie bestimmt wurden.

(3) Die Amtsdauer der Vertreterinnen und Vertreter im Beirat und ihrer Stellvertreterinnen
und Stellvertreter endet mit dem Ablauf der Amtsperiode, fir die sie bestimmt wurden.
Abweichend von Satz 1 endet die Amtsdauer mit der Entbindung vom Amt durch die
Senatorin fur Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz, wenn

a) Die Vertreterin oder der Vertreter, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter dies
gegenuber der Senatorin fur Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz
verlangt,

b)
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die Organisation, auf deren Vorschlag oder der Verband, auf dessen Vorschlag die
Vertreterin oder der Vertreter, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter bestimmt
wurde, dies verlangt und nachvollziehbar begrindet,

c) der Verwaltungsrat dies einstimmig beantragt und glaubhaft darlegt, dass die
Zusammenarbeit mit der Vertreterin oder dem Vertreter, der Stellvertreterin oder dem
Stellvertreter nachhaltig gestort ist.

Vor einer Entscheidung nach Satz 2 Buchstabe b und ¢ hat die Senatorin fur
Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz die betroffene Person, die tbrigen
Vertreterinnen und Vertreter im Beirat und die vorschlagsberechtigten Organisationen oder
Verbande der jeweiligen Gruppe anzuhdren.

(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 endet die Amtsdauer nicht mit dem Ablauf der
Amtsperiode des Beirats, wenn die nach § 2 Absatz 2 als yvorschlagsberechtigt
anerkannten Organisationen oder Verbande bis zu demiin § 3 Absatz 3 Satz 1 genannten
Zeitpunkt fUr die folgende Amtsperiode keinen Vorschlag.gemaf § 3 Absatz 1 vorlegen.

§6

Inkrafttreten
Diese Bekanntmachung tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung in Kratft.
Bremen, den 24. Marz 2016

Die Senatorin fur Wissenschatft,
Gesundheit und Verbraucherschutz

Weitere Fassungen dieser Vorschrift

Vorschrift vom 07.04.2026, galtig ab 10.04.2026

Seite 4 von 4


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bekanntmachung-ueber-den-beirat-beim-medizinischen-dienst-der-krankenversicherung-im-lande-bremen-328143?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt

	Bekanntmachung über den Beirat beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung im Lande Bremen
	Weitere Fassungen dieser Vorschrift


